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Rheine Elte 

Zustand des Abwasserkanals auf Privatgrund ´Laugärten Ost/West´ 

 
Abwasseranlagen müssen gemäß § 60 Absatz 1 bis 3 WHG nach den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik errichtet, betrieben und unterhalten werden. 
 
Die Kanalzustandsprüfung des Abwasserkanals, Baujahr 1972, auf Privatgrund ´Laugärten 

Ost/West´ ist aus dem Jahre 1993. Der Kanal war zu derzeit bereits stark beschädigt. 

Etwaigen Instandsetzungen und Erneuerungen sind unwirtschaftlich, zudem aufgrund der 

Lage ohne Räum- und Abbrucharbeiten auf den Privatgrundstücken nicht möglich.  

Die Rohrstandfestigkeit ist z. B. durch Scherbenbildungen stark beeinträchtigt. Es bestehen 

viele einragende Stutzen, welche den Rohquerschnitt einengen, zudem sind die Anschlüsse 

und Rohrmuffen undicht. Sandablagerungen und in Teilen Unterbögen mit stehendem 

Wasser verengen den Rohrquerschnitt. 

Nachfolgend einige beispielhafte Kamerabefahrungsergebnisse zum Kanalzustand: 
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